
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 22 T-HG Stationäre Betreuung,
stationäre Pflege

 T-HG - Heimgesetz 2005, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.05.2025

(1) Die stationäre Betreuung umfasst die stationäre Unterbringung, Versorgung und Betreuung von

betreuungsbedürftigen Personen in Heimen oder auf Betreuungsplätzen, mit denen das Land Tirol eine

Leistungsvereinbarung nach § 16 abgeschlossen hat.

(2) Die stationäre P6ege umfasst die stationäre Unterbringung, Versorgung und P6ege von p6egebedürftigen

Personen in Heimen oder auf P6egeplätzen, mit denen das Land Tirol eine Leistungsvereinbarung nach § 16

abgeschlossen hat.
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